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3 I. Formelles 1. Erstinstanzliches Urteil Das Regionalgericht Bern-Mittelland
(Einzelgericht; nachfolgend: Vorinstanz) er- klärte A.________ (nachfolgend:
Beschuldigter) mit Urteil vom 18. Mai 2021 (pag. 610 ff.) des versuchten Betrugs,
begangen am 4. September 2013 in Bern zum Nachteil der IV-Stelle Kanton Bern
(nachfolgend: Strafklägerin) und der SUVA schuldig und verurteilte ihn zu einer
Freiheitsstrafe von 12 Monaten, unter Ge- währung des bedingten Strafvollzugs mit einer
Probezeit von 2 Jahren, sowie zu den Verfahrenskosten, insgesamt ausmachend CHF
14‘673.90 (pag. 611, Ziff. I. erstinstanzliches Urteil). 2. Berufung Gegen dieses Urteil
meldete der Beschuldigte, vertreten durch Rechtsanwalt B.________, mit Schreiben vom
25. Mai 2021 form- und fristgerecht die Berufung an (pag. 615). Nach Zustellung der
schriftlichen Urteilsbegründung mit Verfügung vom 5. Oktober 2021 (pag. 679 f.) erklärte
der Beschuldigte mit Eingabe vom 1. November 2021 form- und fristgerecht die
vollumfängliche Berufung, mit Aus- nahme der Festlegung der amtlichen Entschädigung
(pag. 683 ff.). Mit Schreiben vom 5. November 2021 teilte die Generalstaatsanwaltschaft
mit, dass sie auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren verzichte (pag. 693 f.). Die
Strafklägerin teilte mit Schreiben vom 23. November 2021 mit, dass sie weder ein
Nichteintreten auf die Berufung beantrage noch Anschlussberufung erkläre (pag. 695). Mit
Einga- be vom 12. Juli 2022 erklärte sie ihren Verzicht auf die Teilnahme an der Beru-
fungsverhandlung und stellte schriftliche Anträge (pag. 733). Die Berufungsverhandlung
vor der 1. Strafkammer fand am 20. und 21. Juli 2022 in Anwesenheit des Beschuldigten,
seines Verteidigers und einer Übersetzerin statt (pag. 738 ff.). 3. Beweisergänzungen Der
Beschuldigte stellte mit Berufungserklärung vom 1. November 2021 folgende
Beweisanträge (pag. 685 f.): 1 Es sei ein gerichtsmedizinisches Obergutachten (im Sinne
eines Aktengutachtens) zum gesund- heitlichen Zustand des Beschuldigten für den
umstrittenen Deliktszeitraum, insbesondere am frag- lichen 4. September 2013, zu erstellen,
dies unter Beizug sämtlicher sich in den amtlichen Strafak- ten befindlichen Arzt- und
Spitalberichten seit dem Arbeitsunfall auf einer Baustelle vom 31. März 1995 bis heute. 2.
Ueberdies sei ein gerichtsmedizinisches Obergutachten zum Untersuchungsbericht von der



RAD- Ärztin D.________, Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie, vom 29. Oktober
2013 und später vom 24. April 2014 zu erstellen. 3. Das Filmmaterial der IV-Stelle Bern
zwecks einer Beweissicherung vor Ort (BvO) im Zeitraum vom 18. Februar 2013 bis 27.
Mai 2013 (an insgesamt 19 Tagen), wonach der Beschuldigte versteckt und ohne dessen
Wissen observiert und gefilmt worden ist, sei mit Blick auf die umstrittenen me-
dizinischen Verhältnisse durch eine medizinische und unabhängige Gutachterstelle
auswerten zu lassen. Dabei sei dem Gutachter das vollständige Filmmaterial zur Verfügung
zu stellen, und es seien dem Beschuldigten seine Frage- und Mitwirkungsrechte hierzu zu
gewähren. 4. Der Beschuldigte sei an der Berufungsverhandlung gerichtlich zu befragen. 5.
Es sei ein Übersetzer albanischer-deutscher Sprache für den Beschuldigten beizuziehen.

4 Die Strafklägerin nahm mit Schreiben vom 23. November 2021 zu den Beweisan- trägen
des Beschuldigten Stellung. Mit Beschluss vom 3. Januar 2022 wies die Kammer die
Beweisanträge Ziff. 1 - 3 ab. Die Beweisanträge Ziff. 4 und 5 wurden gutgeheissen und die
Durchführung eines mündlichen Berufungsverfahrens ange- ordnet. Zur Begründung der
Abweisung wird vollumfänglich auf die Ausführungen im vorerwähnten Beschluss
verwiesen (pag. 698 ff.). Von Amtes wegen wurden oberinstanzlich im Sinne einer
Beweisergänzung ein ak- tueller Leumundsbericht (inkl. Erhebungsformular wirtschaftliche
Verhältnisse) so- wie ein aktueller Strafregisterauszug des Beschuldigten eingeholt (pag.
718; pag. 725 ff.; pag. 731). Zudem wurde der Beschuldigte an der oberinstanzlichen
Verhandlung unter Beizug einer Übersetzerin in albanischer Sprache ergänzend
einvernommen (pag. 740 ff.). 4. Anträge der Parteien Rechtsanwalt B.________ stellte und
begründete an der oberinstanzlichen Ver- handlung namens des Beschuldigten folgende
Anträge (pag. 761):
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